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Der Bürgermeister

Vorlagen-Nr:

2009/0192-3.2
Beschlussvorlage

vom 03.12.2009
öffentliche Sitzung    

Federführend:
3.2 - Jugend

AZ:
Berichterstatter/-in: Herr Spaltner

Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.12.2009 Jugendhilfeausschuss

Leitfaden zur Zusammenarbeit zwischen der Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Aachen und Düren und den 
Jugendämtern der StädteRegion Aachen, Städte Aachen, Alsdorf, 
Eschweiler, Herzogenrath, Stolbert und Würselen sowie der Stadt 
und des Kreises Düren

Gez. Spaltner
Bürgermeister Erster Beigeordneter Techn. Dezernent Kämmerer Pers. Referent des BM

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt:

Der Leitfaden zur Zusammenarbeit zwischen der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und –psychotherapie Aachen und Düren sowie den Jugendämter der StädteRegion Aachen, 
der Städte Aachen, Alsdorf, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen sowie der 
Stadt und des Kreises Düren wird zur Kenntnis genommen.
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Darstellung der Sachlage:

In einer interdisziplinär besetzten Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der beteiligten 
Kinder- und Jugendpsychiatrien, Jugendämter und Einrichtungen der Jugendhilfe wurde in 
einem Zeitraum von zwei Jahren der Leitfaden zur Zusammenarbeit und Kooperation gemäß 
Anlage 2009/0192-3.2 entwickelt. 

Ziel der Arbeitshilfe ist es, die zwingend notwendige Kooperation so zu strukturieren, dass 
sie als Leitfaden für alle beteiligten Institutionen und Dienste die Aufgabenerfüllung 
erleichtern und unnötige Auseinandersetzungen ersparen hilft. 

Der Leitfaden wurde in einem Pressetermin am 04.12.2009 in Aachen der Öffentlichkeit 
vorgestellt.

Zu den Inhalten der Vereinbarung wird die Verwaltung in der Sitzung berichten.

Darstellung der Rechtslage:

Für die Jugendhilfe ist der Aufgabenbereich der erzieherischen Hilfen betroffen, der in den 
§§ 27 ff. SGB VIII bzw. BGB, 4. Buch – Familienrecht gesetzlich geregelt ist.
Diese Leistungen begründen uneingeschränkt einen individuellen Rechtsanspruch von 
Eltern, Kindern und Jugendlichen.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Haushaltsmittel stehen im Produktbereich 06 - Kinder-Jugend- und Familienhilfe, 
Produktgruppe 06-03 – pädagogische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre 
Familien zur Verfügung.

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

entfällt

Anlage/n:
2009/0192-3.2 - Leitfaden


